
 
 
 
 

ISIN DE 000 731 800 8 
Wertpapier-Kenn-Nummer: 731800 

 
 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 
 
 

ordentlichen Hauptversammlung 
der STINAG Stuttgart Invest AG 

 
Eindeutige Kennung des Ereignisses:  DE0007318008-GMET-202605 

 
am Mittwoch, den 27. Mai 2026 um 10:00 Uhr (MESZ), 

im Mozart-Saal des Kultur- & Kongresszentrums Liederhalle 
Berliner Platz 1 – 3, 70174 Stuttgart 

 
 
 

TAGESORDNUNG 
 

der ordentlichen Hauptversammlung 
der STINAG Stuttgart Invest AG, Stuttgart, 

am Mittwoch, den 27. Mai 2026, um 10.00 Uhr (MESZ) 
 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des vom Aufsichtsrat gebilligten 

Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichtes für die STINAG 
Stuttgart Invest AG und den Konzern sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für 
das Geschäftsjahr 2025 
 
Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind mit dem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk der EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, 
versehen worden. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss 
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt.  
 
Die Hauptversammlung hat deshalb zu diesem Tagesordnungspunkt 1 keinen Be-
schluss zu fassen. 
 
Der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss, der zusammenge-
fasste Lagebericht für die STINAG Stuttgart Invest AG und den Konzern sowie der Be-
richt des Aufsichtsrates werden den Aktionären und der Hauptversammlung nach 
§§ 176 Abs. 1, 175 Abs. 2 AktG zugänglich gemacht und zu Beginn der Hauptversamm-
lung vom Vorstand und der Bericht des Aufsichtsrates vom Vorsitzenden des Aufsichts-
rates erläutert. 

 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des 

Geschäftsjahres 2025 
 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, von dem im Jahresabschluss ausgewiesenen 
Bilanzgewinn von 37.745.698,98 Euro 
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a) einen Teilbetrag von 7.145.595,84 Euro 
 

zur Ausschüttung 
 
einer Dividende von 0,48 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie = 
7.145.595,84 Euro 
  
zu verwenden und 

 
b) den verbleibenden Betrag in Höhe von 30.600.103,14 Euro auf neue Rechnung 

vorzutragen.  
 
Von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividenden-
berechtigt. Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der 
Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversamm-
lung im Bundesanzeiger unmittelbar oder mittelbar gehaltenen 113.342 eigenen Aktien. 
Sollte sich die Zahl der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien bis zum Zeit-
punkt der Hauptversammlung verändern, wird bei unveränderter Höhe der Dividende je 
dividendenberechtigter Aktie ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvor-
schlag unterbreitet. 
 
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den 
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 1. Juni 2026, fäl-
lig.  
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstandes der 
STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2025 
 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mit-
glied des Vorstandes der STINAG Stuttgart Invest AG Entlastung für diesen Zeitraum 
zu erteilen.  
 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates der STI-
NAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2025 
 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mit-
gliedern des Aufsichtsrates der STINAG Stuttgart Invest AG Entlastung für diesen Zeit-
raum zu erteilen.  

 
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2026 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Stuttgart, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 
zu wählen. 
 

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Einziehung eigener Aktien 
 
Die Gesellschaft hält derzeit 113.342 eigene Stückaktien. Die auf der ordentlichen 
Hauptversammlung vom 26. Juni 2008 unter Tagesordnungspunkt 9 Buchstabe c) er-
teilte Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung eigener Aktien soll erneuert und 
durch eine neue Ermächtigung ersetzt werden, um eine klare und aktuelle Beschluss-
grundlage für eine etwaige Einziehung dieser eigenen Aktien zu schaffen. 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
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a) Die von der ordentlichen Hauptversammlung vom 26. Juni 2008 unter Tagesord-
nungspunkt 9 Buchstabe c) erteilte Ermächtigung zur Einziehung eigener Aktien 
wird aufgehoben, soweit sie noch fortbesteht. 
 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien 
ganz oder teilweise einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchfüh-
rung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Ermächtigung 
erfasst sowohl eigene Aktien, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversamm-
lung vom 26. Juni 2008 (Tagesordnungspunkt 9 Buchstabe a)) erworben wurden, 
als auch eigene Aktien, die aufgrund früherer Ermächtigungsbeschlüsse oder auf 
sonstiger Grundlage erworben wurden oder künftig erworben werden. 

 
c) Die Einziehung kann nach Wahl des Vorstands mit oder ohne Herabsetzung des 

Grundkapitals erfolgen. Erfolgt die Einziehung ohne Herabsetzung des Grundka-
pitals, erhöht sich der auf die übrigen Stückaktien entfallende anteilige Betrag des 
Grundkapitals gemäß § 8 Abs. 3 AktG. Der Vorstand wird in diesem Fall ermäch-
tigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend anzupassen. 

 
d) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals aus-

geübt werden. 
 

 
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 6: 
 
Die Gesellschaft hält derzeit 113.342 eigene Stückaktien, die rund 0,76 % des Grund-
kapitals entsprechen. Die Einziehungsermächtigung soll dem Vorstand die Flexibilität 
geben, die im Bestand befindlichen eigenen Aktien bei Bedarf einzuziehen und so die 
Kapitalstruktur der Gesellschaft im Interesse der Aktionäre zu optimieren. Die Einzie-
hung eigener Aktien führt, sofern sie ohne Herabsetzung des Grundkapitals erfolgt, zu 
einer verhältnismäßigen Erhöhung des auf die verbleibenden Aktien entfallenden an-
teiligen Betrags am Grundkapital und damit zu einer relativen Erhöhung der Beteili-
gungsquote aller übrigen Aktionäre. Eines Berichts des Vorstands gemäß § 186 Abs. 4 
Satz 2 AktG bedarf es nicht, da mit der Einziehungsermächtigung kein Bezugsrechts-
ausschluss verbunden ist. Der Vorstand wird von der Ermächtigung nur Gebrauch ma-
chen, wenn er nach sorgfältiger Prüfung aller relevanten Umstände der Auffassung ist, 
dass die Einziehung im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt. 
 

7. Nachwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats 
 
Herr Professor Christoph Ehrhardt hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der STI-
NAG Stuttgart Invest AG mit Wirkung zum 27. Mai 2026 niedergelegt. Es ist daher eine 
Nachwahl erforderlich. 
 
Nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft 
setzt sich der Aufsichtsrat aus vier von der Hauptversammlung zu wählenden Mitglie-
dern zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
an Wahlvorschläge nicht gebunden. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung 
 
Herrn Reto von der Becke, Küsnacht, Schweiz 
Chairman & CEO der VDB Group AG, Zürich, Schweiz 
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für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, d.h. bis zur Be-
endigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 
beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. 
 
Herr von der Becke ist Mitglied bzw. Vorsitzender des Verwaltungsrats bei folgenden 
Gesellschaften: 
 

• Seven Sundays Group AG, Lausen, Schweiz (Präsident des Verwaltungsrats), 

• Constellation Capital AG, Freienbach, Schweiz (Vizepräsident des Verwaltungs-
rats), 

• Constellation Academy AG, Zürich, Schweiz (Vizepräsident des Verwaltungsrats), 

• KEBOS Group GmbH, München, Deutschland (Mitglied des Verwaltungsrats). 
 

 
Die Tagesordnung und die Beschlussvorschläge der Verwaltung sind auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung zugänglich. 
 
Ebenfalls sind die vollständigen Angaben und Unterlagen zur Einberufung der Hauptver-
sammlung im Internet unter der Adresse www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversamm-
lung zugänglich. Die gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch in der 
Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen. 
 
 
 
 
  

http://www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
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Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts 
 
Wir bitten unsere Aktionäre auch in diesem Jahr um besondere Beachtung der nach-
stehenden Hinweise zur Anmeldung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren 
Aktionärsrechten. 
 
Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes 

 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß 
§ 14 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens Mittwoch, den 
20. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer 
Sprache bei der folgenden für die Gesellschaft empfangsberechtigten Anschrift oder E-Mail-
Adresse zur Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch die Bescheinigung ihres An-
teilsbesitzes durch das Depot führende Institut nachgewiesen haben: 

 
STINAG Stuttgart Invest AG 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1 
D-84347 Pfarrkirchen 
E-Mail: anmeldung@meet2vote.de 

 
Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts hat durch eine in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Spra-
che erstellte Bescheinigung des Depot führenden Institutes über den Anteilsbesitz zu erfolgen. 
Der Nachweis hat sich gemäß § 14 Ziffer 3 der Satzung auf den Geschäftsschluss des Diens-
tag, den 5. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zu beziehen („Nachweisstichtag“).  
 
Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der 
vorgenannten Anschrift oder E-Mail-Adresse bis spätestens Mittwoch, den 20. Mai 2026, 
24:00 Uhr (MESZ), zugehen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass im Verhältnis zur Gesellschaft für die Teilnahme an der Haupt-
versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur gilt, wer den Nachweis der 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des 
Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht 
oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.  

 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere des 
Stimmrechts im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung als Aktionär nur, wer den Nach-
weis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten 
und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem nachgewie-
senen Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht 
keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Insbesondere haben Veräu-
ßerungen oder sonstige Übertragungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag im Verhältnis 
zur Gesellschaft keine Bedeutung für die Berechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten 
und den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Erwerb von Aktien nach dem 
Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst 
danach Aktionär werden, sind nicht stimmberechtigt, soweit sie sich insoweit nicht bevoll-
mächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine 
Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 
 

mailto:anmeldung@meet2vote.de
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Nach fristgerechtem Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsmäßigen 
Nachweises des Anteilsbesitzes bis spätestens am 20. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), werden 
Eintrittskarten für die Hauptversammlung sowie die für die Nutzung des passwortgeschützten 

HV-Portals (nachfolgend „HV-Portal“) auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.stinag-

ag.de/investor-relations/hauptversammlung erforderlichen Zugangsdaten (Zugangskennung 
und Passwort) übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, wer-
den die Aktionäre gebeten, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung eines ordnungs-
gemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes an der Gesellschaft Sorge zu tragen. Die Eintritts-
karten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme 
an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. 
 
Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung 
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch einen Interme-
diär, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch in diesem 
Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der fristgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes er-
forderlich. Der Bevollmächtigte darf die Rechte des Aktionärs jedoch ebenfalls nur durch Er-
teilung einer Vollmacht (auch an den Stimmrechtsvertreter) wie in diesen Teilnahmebedingun-
gen angegeben ausüben.  
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich der Textform 
(§ 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt wird. Aktionäre, die eine andere 
Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer Vollmacht das Formular ver-
wenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes zu-
geschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung zum Download zur Verfügung. 
Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung 
an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Han-
delnde) ist die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Die Voll-
machtserklärung muss vollständig sein und darf ausschließlich mit der Stimmrechtsausübung 
verbundene Erklärungen enthalten. Aktionäre sollten sich in diesen Fällen mit dem zu Bevoll-
mächtigenden über die Form der Vollmacht abstimmen.  
 
Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist ein zusätzlicher 
Nachweis der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird hingegen die Vollmacht durch Erklä-
rung gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, kann die Gesellschaft einen Nachweis der Be-
vollmächtigung verlangen, soweit sich nicht aus § 135 AktG, also insbesondere bei Bevoll-
mächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder 
diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen, Vereinigungen, Institute bzw. 
Unternehmen etwas anderes ergibt.  
 
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevoll-
mächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann 
per E-Mail oder postalisch an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse übermittelt, geändert 
oder widerrufen werden: 
 

STINAG Stuttgart Invest AG 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1 
D-84347 Pfarrkirchen 
E-Mail: stinag@meet2vote.de 

 
Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Voll-
macht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis 

http://www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
mailto:stinag@meet2vote.de
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über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die 
Änderung einer bereits erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten Übermitt-
lungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.  
 
Eine Vollmacht kann ab 6. Mai 2026 auch im Internet unter www.stinag-ag.de/investor-relati-
ons/hauptversammlung über das HV-Portal gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis 
zum 26. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) erteilt, geändert oder widerrufen werden. Die für die 
Nutzung des HV-Portals erforderlichen Zugangsdaten (Zugangskennung und Passwort) wer-
den zusammen mit den Eintrittskarten nach form- und fristgerechter Anmeldung zugesandt.  
 
Die Nutzung des HV-Portals durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmäch-
tigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. Bitte beachten Sie, dass zwar das Recht eines 
jedes Aktionärs besteht, mehr als eine Person zu bevollmächtigen, dass die Gesellschaft je-
doch berechtigt ist, eine oder mehrere von diesen zurückzuweisen. Davon unberührt bleibt 
die Möglichkeit, für Aktien der Gesellschaft, die ein Aktionär in unterschiedlichen Wertpapier-
depots hält, jeweils einen eigenen Vertreter für die Hauptversammlung zu bestellen. 
 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
 
Als Service bieten wir unseren Aktionären in diesem Jahr an, einen von der Gesellschaft be-
nannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vor der Hauptversammlung zu bevoll-
mächtigen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter steht nur für die Stimm-
rechtsvertretung, darüber hinaus jedoch nicht für die Ausübung sonstiger Rechte, zur Verfü-
gung. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevoll-
mächtigen möchten, müssen sich wie vorstehend beschrieben fristgemäß zur Hauptversamm-
lung anmelden sowie fristgemäß den Berechtigungsnachweis erbringen. 
 
Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist verpflichtet, entsprechend den erteilten Weisun-
gen abzustimmen; der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist auch bei erteilter Vollmacht 
nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu dem jeweils zur 
Abstimmung gestellten Beschlussvorschlag vorliegt. Der Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversamm-
lungsbeschlüsse, zu Wortmeldungen, zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von 
Anträgen entgegen. Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein 
eigener Ermessensspielraum zu. Bei Abstimmungen, für die keine ausdrückliche Weisung er-
teilt wurde, enthält sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme oder nimmt nicht an der Abstim-
mung teil.  
 
Ein Formular, das zur Vollmacht- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft verwendet werden kann, wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbe-
sitznachweis zugesandt und steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.stinag-
ag.de/investor-relations/hauptversammlung zum Download zur Verfügung.  
 
Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per Post 
oder E-Mail an die vorstehend im Abschnitt „Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung“ 
genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse bis spätestens Dienstag, den 26. Mai 2026, 24:00 
Uhr (MESZ), oder ab 6. Mai 2026 unter Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung zugänglichen HV-Portals ge-
mäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis 26. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), erteilt, geändert 
oder widerrufen werden. Sofern mehrere Willenserklärungen eines Aktionärs bei der Gesell-
schaft eingehen, gilt die zuletzt bei der Gesellschaft eingehende Erklärung. 
 
Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung 
erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die 

http://www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
http://www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
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Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch während der Hauptversammlung mit der wei-
sungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.  
 
Übermittlung von Informationen durch Intermediäre über Swift 

Neben den oben genannten Wegen der Anmeldung, des Nachweises des Anteilsbesitzes und 
Stimmrechtsvertretung kann die Anmeldung, der Nachweis des Anteilsbesitzes und die Voll-
machts- und Weisungserteilung sowie deren Änderung gemäß § 67c Aktiengesetz auch über 
Intermediäre über SWIFT erfolgen.  

Autorisierte SWIFT-Teilnehmer nutzen dazu bitte BIC: CPTGDE5WXXX  

Instruktionen sind nur gemäß ISO 20022 über SWIFT möglich. 

Anmeldungen und Nachweise des Anteilsbesitzes über SWIFT müssen spätestens bis zum 
letzten Anmeldetag (SWIFT Enrolment Market Deadline), das heißt bis 20. Mai 2026, 24:00 
Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen sein. Vollmachts- und Weisungserteilungen 
und Änderungen über SWIFT sind danach noch möglich und müssen bis 26. Mai 2026, 12:00 
Uhr (MESZ), (SWIFT Vote Market Deadline) bei der Gesellschaft eingegangen sein. 
 
 
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
 
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesell-
schaft 39.000.000,00 Euro und ist eingeteilt in 15.000.000 Stückaktien. Jede Stückaktie ge-
währt eine Stimme. Die Gesellschaft hat 113.342 Stück nennbetragslose eigene Aktien im 
Bestand, aus der ihr keine Rechte zustehen. Das stimmberechtigte Grundkapital beträgt damit 
zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 38.705.310,80 Euro, das sich auf 
14.886.658 stimmberechtigte Aktien verteilt.  
 
Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
 
Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 
(5 %) des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro (entspricht zurzeit 
192.308 Stückaktien) erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 
und bekannt gemacht werden („Ergänzungsanträge“). Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft un-
ter der folgenden Adresse 
 

STINAG Stuttgart Invest AG 
Vorstand 
Tübinger Straße 41  
70178 Stuttgart 

 
bis Samstag, den 02. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sein. 
 
Gemäß § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG haben die Antragsteller nachzuweisen, dass sie seit min-
destens 90 Tagen vor dem Zugang des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die 
Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Dabei ist § 121 
Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden. 
 
Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  
 
Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 Satz 1 AktG nebst einer etwaigen Begründung und Wahl-
vorschläge von Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zur Wahl des Aufsichtsrates 
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gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an die folgende Adresse oder E-Mail-Adresse zu über-
senden:  
 

STINAG Stuttgart Invest AG 
Vorstand 
Tübinger Straße 41  
70178 Stuttgart 
E-Mail: info@stinag-ag.de 

 
Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt. Ge-
genanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die bis Dienstag, den 12. Mai 2026, 24:00 
Uhr (MESZ) eingegangen sind, werden unter den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG im 
Internet unter www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung zugänglich gemacht. 
Dort finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung.  
 
Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesell-
schaft absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, 
etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Haupt-
versammlung führen würde. Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich 
gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Über die vorge-
nannten Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG hinaus braucht ein Wahlvorschlag 
auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn der Wahlvorschlag nicht Namen, aus-
geübten Beruf und Wohnort des zur Wahl vorgeschlagenen Prüfers bzw. Aufsichtsratsmit-
glieds und beim Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich die Angaben 
zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge nur dann gestellt sind, 
wenn sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. Das Recht eines jeden 
Aktionärs, während der Hauptversammlung Wahlvorschläge oder Gegenanträge zu verschie-
denen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige fristgerechte Übermittlung an die Gesell-
schaft zu stellen, bleibt unberührt.  
 
Auskunftsrecht in der Hauptversammlung gemäß § 131 Abs. 1 AktG 
 
Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachge-
mäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 
einem verbundenen Unternehmen. Das Auskunftsrecht kann in der Hauptversammlung aus-
geübt werden, ohne dass es einer vorherigen Ankündigung oder sonstigen Mitteilung bedarf. 
 
Informationen zum Datenschutz 
 
Die STINAG Stuttgart Invest AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptver-
sammlung folgende Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z. B. Name 
oder E-Mail-Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z. B. Anzahl der Aktien) und Verwal-
tungsdaten (z. B. die Eintrittskartennummer und Zugangsdaten zum HV-Portal) sowie Infor-
mationen für die Nutzung des HV-Portals (z. B. Zugriffsdaten und Geräteinformationen). 
 
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert 
auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist. Die STINAG Stuttgart Invest AG ist rechtlich verpflichtet, die 
Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Ver-
arbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne 

http://www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
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Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur Hauptversammlung an-
melden. 
 
Die STINAG Stuttgart Invest AG verarbeitet die erforderlichen personenbezogenen Daten 
auch, um das HV-Portal technisch bereitstellen zu können sowie zur Missbrauchserkennung, 
Störungsbeseitigung und zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Hauptversamm-
lung. Insofern hat die STINAG Stuttgart Invest AG ein berechtigtes Interesse, das HV-Portal 
als Service für Aktionäre und deren Bevollmächtigten bereitzustellen, um die Aktionärsrechte 
auf nutzerfreundliche Art und Weise ausüben zu können. Für HV-Portals werden technisch 
unbedingt erforderliche Cookies verwendet. Cookies sind kleine Dateien, die bei einem Be-
such einer Webseite auf das Desktop-, Notebook- oder Mobilgerät abgelegt werden, um er-
kennen zu können, ob zwischen dem Gerät und dem HV-Portal schon eine Verbindung be-
steht. Cookies können auch technisch bedingte verbindungsbezogene Daten enthalten. Über 
den Browser kann das Setzen, bzw. Löschen von Cookies eingestellt werden. Wenn das Set-
zen von Cookies nicht eingestellt ist, kann es sein, dass nicht alle Funktionen des HV-Portals 
zur Verfügung stehen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. (f) DS-GVO. 
 
Für die Datenverarbeitung ist die STINAG Stuttgart Invest AG verantwortlich. Die Kontaktda-
ten des Verantwortlichen lauten:  
 

STINAG Stuttgart Invest AG 
Tübinger Straße 41 
D-70178 Stuttgart 
Telefax: +49 (0)711 93313-7669 
E-Mail: c.barisic@stinag-ag.de 

 
Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weiterge-
geben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der 
STINAG Stuttgart Invest AG zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchfüh-
rung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Haupt-
versammlungsdienstleister, wie etwa Hauptversammlungs-Agenturen, Rechtsanwälte oder 
Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, 
der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.  
 
Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als 
zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei denn, die weitere Ver-
arbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder 
rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. Im Rahmen der Ein-
sicht in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und 
Aktionäre Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis über die Aktionäre bzw. ihre Bevoll-
mächtigten, die an der Hauptversammlung teilnehmen, erfassten Daten, sofern diese in das 
Teilnehmerverzeichnis aufgenommen werden, erlangen. Auch im Rahmen von bekanntma-
chungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlä-
gen wird, wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, ein Teil Ihrer personenbezogenen 
Daten unter Einhaltung der aktienrechtlichen Bestimmungen veröffentlicht.  
 
Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, 
auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht, auf Berichti-
gung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich 
verarbeiteten Daten zu verlangen, und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbei-
teten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenste-
hen). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns 
übergebene Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“). 
 

mailto:c.barisic@stinag-ag.de
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Im Fall der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die aufgrund eines berechtigten 
Interesses von der STINAG Stuttgart Invest AG erfolgt, haben Sie jederzeit das Recht, der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Die Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten erfolgt dann nicht mehr, es sei denn, die STINAG Stuttgart Invest AG 
kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interes-
sen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.  
 
Ihre Rechte können gegenüber der STINAG Stuttgart Invest AG über die E-Mail-Adresse da-
tenschutz@stinag-ag.de oder über folgende Kontaktdaten unentgeltlich geltend gemacht wer-
den:  
 

Dr. Merath Beratung 
Frau Meike Riley 
Mühlhäuserstraße 2 
71384 Weinstadt 

 
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den zuständigen Aufsichtsbehörden gemäß 
Art. 77 DSGVO zu.  
 

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter: datenschutz@stinag-ag.de. 
 
Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der STINAG Stuttgart In-
vest AG unter www.stinag-ag.de zu finden. 
 
Stuttgart, im April 2026 
 
STINAG Stuttgart Invest AG 
Der Vorstand 
 
 
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart 
Amtsgericht Stuttgart, HRB 66 
 
  

mailto:datenschutz@stinag-ag.de
mailto:datenschutz@stinag-ag.de
mailto:datenschutz@stinag-ag.de
http://www.stinag-ag.de/
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Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie 
Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212  

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses DE0007318008-GMET-202605 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE0007318008 

2. Name des Emittenten  STINAG Stuttgart Invest AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

1. Datum der Hauptversammlung  27.05.2026 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
20260527] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  
08:00 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Ordentliche Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
GMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Mozart-Saal des Kultur- & Kongresszentrums Liederhalle, Berliner 
Platz 1 – 3, 70174 Stuttgart, Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  05.05.2026 (24:00 Uhr MESZ)  

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
20260505; 22:00 UTC] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung 

 
 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung__;!!O5hxdcnfsuY!YxpB3XwbdmDl43O85EvKvN_wZ-SI-p6fUkH3fCtUodbAvuCoz8dNh6QlxvzAsp1v$

